
b Mit IhrerUnterstiftung könnenSieein persönliches
Andenkenan Ihre Vorfahren, Ihren Lebenspartner oder
sich selbst schaffen.

b Mit Ihrer Unterstiftung können SieIhrer Heimat etwas
Gutestun und über Ihr Lebenhinaus wirken.

b Mit IhrerUnterstiftung in derStiftergemeinschaftkön-
nen Siemit den Erträgenaus IhremVermögen eine von
Ihnen bestimmte Einrichtung fördern. Dabeimüssen
Siesich nicht dauerhaft festlegen, sondern können
jederzeit eineandereEinrichtung fördern.

b Mit IhrerUnterstiftung übernehmen Siegesellschaftli-
cheVerantwortung und können etwasvon demweiter-
geben, wasSieselbst im Lebenbekommen haben.

b Stiften könnenSieentweder anonymodermit öffentli-
chemBekenntnis –das ist Ihre freie Entscheidung.

b IhreUnterstiftung gilt ewig;viele Stiftungen haben
Jahrhunderte überdauert und wirken noch immer
segensreich.

b AlsStifter werdenSievomStaatbelohnt, denn die
Stiftungsbeträge könnensteuerlich geltend gemacht
werden.

Hinweis:Dies ist lediglich eine unverbindliche Informationsschrift. Fürdie Errichtung
einer Unterstiftung im Rahmender Stiftergemeinschaft sind nur die in der Broschüre
zur ,,Stiftergemeinschaft der SparkasseFreyung-Grafenau– rechtliche, steuerliche und
vertragliche Grundlagen“ gemachten Angaben maßgeblich. Herausgeber: DTDeutsche
Stiftungstreuhand AG.Druckfehler vorbehalten. Stand: 01.09.2021 Fotografie:Spar-
kasseFreyung-Grafenauu. a.Design: www.buehring-media.de

Stiftergemeinschaft
der Sparkasse
Freyung-Grafenau

Werte
stiften
ist
einfach.

WennauchSiesich mit Ihrer Unterstiftung in der ,,Stifter-
gemeinschaft der SparkasseFreyung-Grafenau“engagieren
möchten, wenden Siesich bitte an unsere Stiftungs-
experten,die ausführliches Informationsmaterial für Sie
bereithalten. Stiftungszuwendungen können steuerlich
geltend gemacht werden.Ab einem Betrag von 500 Euro
erhöht Ihre Zuwendung zu 80 % dasStiftungsvermögen
und 20 % werden als Spendefür die Zweckeder Stiftung
verwandt. Spendensind in jeder Höhemöglich. Bitte geben
Siebei Beträgen ab 300 Euro Ihre Adressean, damit wir
Ihnen eine Zuwendungsbestätigung zusendenkönnen.

Bankverbindung für Zuwendungen und Spenden
bei der Sparkasse Freyung-Grafenau:
IBAN: DE367405 1230 0060 1141 62
BIC: BYLADEM1FRG

WennSiemit Ihrer Zuwendung oder Spendegezielt eine
Bürgerstiftung im LandkreisFreyung-Grafenauunterstüt-
zenmöchten, vermerken Siedies bitte auf dem Zahlschein.

Einfache Überweisung mit Ihrer Banking-App (QR-Code)
Den QR-Codemit dem Smartphone scannen und bequem überweisen. Wichtig –
bitte angeben: Nameder Stiftung, Spendeoder Zuwendung.Namedes Zuwenden-
den mit vollständiger Adresse.

Sparkasse Freyung-Grafenau
Stiftungsberatung
PassauerStraße 8
94078 Freyung
Telefon 08551 581-0
info@spk-frg.de
www.spk-frg.de

Ihre Region braucht Ihre
großzügige UnterstützungGute Gründe für Ihr

Engagement in der
Stiftergemeinschaft

Mit Ihrer Unterstiftung
können Sie kirchliche
Zwecke unterstützen.

Mit Ihrer Unterstiftung
können Sie den
Denkmalschutz
unterstützen.
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Mit der Stifter-
gemeinschaft in
der Region wirken

Zuwendungs-
möglichkeiten und
steuerliche Vorteile

Viele Menschenhaben erkannt, wie bedeutsames in unse-
rer Gesellschaftgeworden ist, denBlicknicht mehr nur auf
sich selbst, sondern auchauf andere zu richten. Siezeigen
bürgerschaftliches Engagementund setzensich –wie wir
dies als Sparkasseauch tun –nachhaltig für das Gemein-
wohl ein.Geradeder Stiftungsgedankefindet aktuell
immer mehr Zuspruch.Denngemeinnützige Stiftungen,
die mit den unterschiedlichsten Zweckbestimmungen
gegründet werdenkönnen,sind wichtige Instrumente zur
dauerhaften regionalenWertschöpfung.Deshalbhat unsere
SparkassederenVorzüge in der ,,Stiftergemeinschaft der
SparkasseFreyung-Grafenau“gebündelt und möchte
diese auchan Sieweitergeben.

Individuell, steuerlichgefördert und optimal verwaltet,
können SieMitglied dieser Gemeinschaftwerdenund
dabei im Zusammenwirkenmit anderen Förderernnach-
haltig und langfristig Gutestun undMehrwertestiften.
Mit nur wenig Aufwanderrichtet, wird Ihre persönliche
Unterstiftung eine lange, segensreicheWirkung in unserer
Regionentfalten. Sohaben Siedie Möglichkeit, einen Teil
dessen,wasIhnen die Gesellschaftin Ihrem Lebengegeben
hat, andiese wieder zurückzugeben.Bitte sprechenSie
uns an.Wir beraten Siegerne.

Ihre SparkasseFreyung-Grafenau

Spenden: Spendenwerden unmittelbar für die Zweck-
verwirklichung der Stiftung verwendet.Bis zu20% des
Gesamtbetragesder Einkünfte sind als Sonderausgaben
jährlich abzugsfähig.

Zuwendung zu Lebzeiten zur Erhöhung des Stiftungs-
vermögens: Ihre Unterstiftung, die steuerlich alsZustif-
tung zurbereits bestehendennicht rechtsfähigenStiftung
„Stiftergemeinschaft der SparkasseFreyung-Grafenau“
geführt wird, erhöht dasStiftungsvermögen. Ausden Er-
trägen der Vermögensanlagewerdendie Stiftungszwecke
dauerhaft verfolgt. Der oben beschriebeneSonderaus-
gabenabzugsteht Ihnen auchbei einer rechtsfähigen oder
nicht rechtsfähigen Stiftung zu.Zusätzlichkönnen Sieeinen
Betrag in Höhevon 1.000.000 Euro(Ehegatten/Lebenspart-
nerdoppelt) für Zuwendungenin dasdauerhaft zu erhal-
tende Vermögen im Rahmendes Sonderausgabenabzugs
geltend machen.DieserBetrag kann steuerlich auf bis zu
zehnJahreverteilt werden.Kapitalgesellschaften können
den erhöhten Abzugsbetragnicht in Anspruchnehmen.

Letztwillige Verfügung:Siekönnen Ihre Zuwendung andie
Stiftergemeinschaft in einer letztwilligen Verfügung (Testa-
ment/Erbvertrag)festlegen.Hierfür wird empfohlen,einen
juristischen Beraterhinzuzuziehen.DieZuwendungandie
Stiftung ist vollständig vonder Erbschaftsteuerbefreit.

Zuwendung durch Erben: Zuwendunggeerbten Vermögens
durch die Erbenist möglich. DieEinbringung derVermö-
gensgegenstände innerhalb von 24Monaten nachdem
Todesfall kann unter bestimmten Voraussetzungenzum
rückwirkenden Erlassder Erbschaftsteuerführen. Hierfür
wird empfohlen, einen steuerlichenBeraterhinzuzuziehen.

Gemeinsam: Die ,,Stiftergemeinschaft der Sparkasse
Freyung-Grafenau“bündelt dasWirkenvieler Stifter und
Spenderin unserer Heimat für verschiedenste Zwecke
unter einem Dach.Siehabendie Möglichkeit, gemein-
nützige Projekte ausunterschiedlichen Bereichenin der
Regionmit Ihrer persönlichenUnterstiftung odermit einer
Zuwendungzur Erhöhung desVermögenszuunterstützen.

Individuell:WennSieeine Unterstiftung in der Stifterge-
meinschaft errichten, bestimmen Sieindividuell die zu
fördernde Einrichtung. DasSpektrumreicht von Jugend-
hilfeeinrichtungen und Sportüber Gesundheitswesenund
Schulenbis zumNaturschutz. Siekönnen denStiftungs-
zweckjederzeit angeänderte Bedingungen anpassen.Die
Errichtung IhrerUnterstiftung in der ,,Stiftergemeinschaft
der SparkasseFreyung-Grafenau“ist durch Ihre Unterschrift
ganzeinfachmöglich, allesandereübernehmen wir gerne
für Sie.

Persönlich: DieUnterstiftung kann IhrenNamentragen
oder siekannüber dieNamensgebunganbereits verstor-
bene Angehörige erinnern. WennSieeswünschen,können
SieIhreUnterstiftung auchpersönlich repräsentieren, z.B.
bei der Scheckübergabeandie geförderte Einrichtung.

Vermögen stiften,
Zukunft gestalten

Mit Ihrer Unterstiftung
können Sie den Tierschutz
unterstützen.

Mit Ihrer Unterstiftung
können Sie den Umwelt-
schutz unterstützen.

v.l.: Dietmar Attenbrunner (Vorstandsvorsitzender), Dr. Olaf Heinrich (stv.
Verwaltungsratsvorsitzender), Sebastian Gruber (Verwaltungsrats-
vorsitzender), Christian Obermüller (Stiftungsbeauftragter) und
Dr. Mikko Klein (Vorstandsmitglied)


